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Text 

§ 84. (1) Beschuldigte und Nebenbeteiligte sind bei Beginn ihrer ersten Vernehmung über Vor- und 
Zunamen, Tag und Ort der Geburt, Staatsbürgerschaft, Familienstand, Beschäftigung und Wohnort, die 
Beschuldigten überdies über Vermögens-, Einkommens- und Familienverhältnisse sowie über allfällige 
Vorstrafen wegen Finanzvergehen zu befragen. Sind die Angaben hierüber schon in den Akten enthalten, so sind 
sie zur Anerkennung oder Richtigstellung vorzuhalten. 

(2) Beschuldigte und Nebenbeteiligte dürfen zur Beantwortung der an sie gestellten Fragen nicht 
gezwungen werden. Die Stellung von Fragen, in welchen eine nicht zugestandene Tatsache als bereits 
zugestanden angenommen wird, ist zu vermeiden. Fragen, wodurch Umstände vorgehalten werden, die erst 
durch die Antwort festgestellt werden sollen, dürfen erst dann gestellt werden, wenn die Befragten nicht in 
anderer Weise zu einer Erklärung über dieselben geführt werden konnten; die Fragen sind in solchen Fällen 
wörtlich in die Niederschrift über die Vernehmung aufzunehmen. Beschuldigte und Nebenbeteiligte dürfen nicht 
durch Zwangsstrafen zur Herausgabe von Tatgegenständen und Beweismitteln verhalten werden. 

(3) Der Vernehmung ist ein Dolmetscher beizuziehen, wenn der Beschuldigte oder der Nebenbeteiligte der 
Verhandlungssprache nicht hinreichend kundig ist. Für die Ansprüche des Dolmetschers gilt § 112 sinngemäß. 


